Martin Zaschel 

Die Kooperationsvereinbarung „Südwestverbund“

in den Bereichen Strafvollzug, Dienste der Justiz und arbeitmarktpolitische Programme zur (Re-)Integration von Straffälligen zwischen den Landesjustizverwaltungen Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Die Erfolgsgeschichte des sog. RESO‑Nordverbundes hatte in den am Südwest​verbund beteiligten Landesjustiz​ver​wal​tun​gen Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland Interesse geweckt, die bereits bestehende Zusammenarbeit durch eine Koope​ra​tions​vereinbarung zu festigen und zu systematisieren. Was den organisa​torischen Aufbau und die Arbeitsschwerpunkte anging orientierte man sich an der Kooperationsvereinbarung des Nordverbundes. Die Beschränkung auf drei geographisch benachbarte Bundes​länder erlaubte es, den administrativen Teil kurz zu halten. Die Koope​ra​tions​vereinbarung Süd​west​ver​bund wurde am 19.10.2007 in Bremen anlässlich eines Zu​sammentreffens der Staats​sekre​täre der Justizministerien von Dr. Thomas Schäfer (Hessen), Beate Reich (RLP) und Wolfgang Schild (Saarland) unterzeichnet. 
Der Südwestverbund ist eine Interessensgemeinschaft der Landesjustiz​verwaltungen „insbesondere im Aufgabenfeld der (Re‑)Sozialisierung von Straffälligen“, so leitet die Präambel ein. Ferner heißt es, durch die „Abstimmung ihrer Maß​nah​men wollen die Lan​des​jus​tizver​wal​tungen die Qualität und Wirksamkeit ihrer An​ge​bote er​höhen und das Rück​fall​risiko der Ziel​gruppe ver​rin​gern“. 

Zur Erreichung dieser Ziele und Absichten hat der Südwestverbund ein Ent​schei​dungsgremium, das sog. Konsortium der Lan​des​justiz​verwaltungen, vertreten durch die Abteilungsleiterinnen und Abteilungs​lei​ter für den Strafvollzug. Auf der Arbeits​ebene wurde ein stän​di​ger Steuerkreis gebildet, für den jeweils eine entschei​dungs​befugte Ver​treterin bzw. einen entschei​dungs​be​fug​ten Vertreter pro Lan​des​justiz​verwaltung benannt ist. „Der Steuerkreis führt die Be​schlüsse des Kon​sor​tiums aus.“ 
Seitens der Arbeitsfelder des Südwestverbundes wird zwischen dem Bereich „Maß​nah​men und Projekte“ und dem Bereich „Qualitätsentwicklung“ unterschieden. Maß​nahmen und Projekte umfasst 
· die schulische und berufliche Bildung der Gefangenen im Strafvollzug, 

· die Vorbereitungen zur Haftentlassung (Übergangsmanagement) und
· die Verbesserung der Aufnahmebedingungen nach der Haftentlassung, in​soweit sie in die Zuständigkeit der Landesjustizverwaltung fallen.
Maßnahmen und Projekte umfasst aber auch im Bereich des Personal- und Orga​nisationswesens die Zusammenarbeit der Dienste der Justiz und im Bereich der Kooperation und Zusammenarbeit mit Dritten die Zusammenarbeit mit der Bun​desagentur für Arbeit, Trägern und anderen Ak​teu​ren des Arbeitsmarktes und der Bildung sowie freien Trägern der Straf​fäl​ligen​hilfe als auch die gemeinsame Akquise von Fördergeldern und Projekten.

Im Bereich Qualitätsentwicklung sollen die bestehenden Angebote, Maßnahmen und Pro​gram​me in den Bereichen der Gefangenenbildung, Übergangsmanagement und Inte​gra​tion abgebildet werden. Dabei sollen Qualitätsstandards gebildet werden, die auf der Maßnahmenebene die vollzug​lichen Angebote 

· zur schulischen Bildung,

· zur beruflichen Bildung einschließlich der Berufsorientierung und der Berufs​ausbildungs​vorbereitung,
· zur Arbeitstherapie und
· zur Kompetenzfeststellung und Diagnostik umfassen.
Auf der Ebene von Vollzugs- und Entlassungsplanung betreffen die Standards die Planung und Gestaltung von Bildungsprozessen vor, im und nach dem Strafvoll​zug und die Zusammenarbeit aller Dienstgruppen der Justiz, die an der Planung und Durch​führung der o.g. Maß​nahmen und bei der (Re‑)Integration von Straffälligen mitwirken. Des Weiteren zählen zu den Standards die länderübergreifende Nutzung EDV-gestützter Lernsysteme, die ressourcenschonende und ressourcen​opti​mierende Kooperation bei ähn​lichen Landesprojekten, dem ver​bundinternen Transfer von Aufgaben durch Netz​werk​bil​dung in Berufs​feldern, Vollzugsformen und bei der Ab​wicklung von gemein​schaft​lichen Querschnittsaufgaben, das Controlling und die Evaluation von gemeinsamen Maßnahmen und Pro​jekten und ein abgestimmtes Handeln zur Initiierung notwendiger rechtlicher Verände​rungen und sonstiger Rah​men​bedingungen.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit konkret? Auf Grund des umfassenden inhaltlichen Katalogs mag man ein auf mehrere Jahre angelegtes Reformprojekt assoziieren, das von eigens hierfür abgestellten Personal- und Finanzressourcen getragen wird. Ziel war und ist aber nicht, alle Themen zur gleichen Zeit anzugehen. Es ging vielmehr darum, angesichts der Dependenz vollzuglichen Han​delns und voll​zug​licher Angebote möglichst kein Aufgabengebiet auszu​schließen. 

Die zahlreichen Aufgabengebiete können nur sukzessive angegangen werden, wobei die tagesaktuellen Bedarfe (wie z.B. Fristen für Antragsstellungen) häufig dominant sind. 
Bis zum heutigen Tag (Stand Mai 2010) hat sich der Steuerkreis intensiv mit den Gebieten Sport und Freizeit, Erlebnispädagogik, Über​gangsmanagement, Offener Vollzug und eLearning auseinandergesetzt. Diese Arbeit wurde auf der Arbeitsebene des Strafvollzugs fortgesetzt. Es gab und gibt Hospi​tationen von Fachdienstmitarbeitenden in Ein​rich​tungen anderer Bundesländer, Teilnahmen an Fach​dienst‑Arbeits​sitzungen sowie gemeinsame Workshops. Insbe​son​dere die Teilnahme von Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland am Projekt Blen​​ded Learning im Strafvollzug (BLiS), welches die gemein​same Nutzung der länder​über​greifenden eLearning-Plattform eLiS impliziert, hat zu einer engen Abstimmung der Lan​desjustizverwaltungen geführt. 

Die Unterzeichnung der Koope​ra​tions​vereinbarung Südwestverbund im Jahr 2007 fiel nicht zufällig mit der ESF-Förderperiode 2007‑2013 zusammen. Damals änderten sich allerdings die Förderrichtlinien im Vergleich zur vorhergehenden Förderperiode, länder​übergreifende Projektanträge wurden erschwert bis unmöglich. Das Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Perspektive Berufsabschluss“ hat aktuell neue Möglichkeiten eröffnet. Die drei Lan​desjustizverwaltungen des Südwestverbundes haben diese Möglichkeit ergriffen und eine Interessenbekundung zum Thema „Nachqua​lifi​zierung“ eingereicht. 

